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Norm

AußStrG §18A

EO §382 Abs1 Z8 lita IVB

Rechtssatz

Die Abweisung eines Antrages auf Zuerkennung eines einstweiligen Unterhalts nach § 382 Abs 1 Z 8 EO steht

zumindest dann, wenn der Antragsteller bei neuerlicher Antragstellung mit neuen und für den nunmehr

maßgebenden Zeitraum aktuellen Bescheinigungsmitteln, die im vorangehenden Verfahren noch gar nicht entstanden

waren, eine maßgebende Änderung im Anspruchssachverhalt darzulegen vermag, einer Antragstattgebung für spätere

Zeiträume nicht entgegen.
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